
 

 

 
A n t r a g : 

 
1. Der Flächennutzungsplan 1990 der Stadt 

Neumünster ist für das Gebiet östlich der 
Bebauung an der Baeyerstraße, südlich 
der Bebauung an der Nobelstraße im Be-
reich des Stoverweges Nr. 40 und 42 für 
die Flurstücke Nr. 120, 170-172 und 192 
tlw. im Stadtteil Gartenstadt wie folgt zu 
ändern: 

 Anstelle einer gewerblichen Baufläche ist 
ein Sondergebiet für Einzelhandel und 
Gewerbe darzustellen. 

 
2. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Um-

weltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt, beschrieben und 
bewertet werden. Die Umweltprüfung soll 
sich insbesondere auf die Belange des 
Bodenschutzes, des Schutzes von Orts- 
und Landschaftsbild, der Verkehrsent-
wicklung sowie des Immissionsschutzes 
beziehen. 

 
3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 
4. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den 

Richtlinien der Stadt Neumünster durch-
zuführen; die in ihren Aufgabenbereichen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sind über die Planung zu informieren und 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufzufor-
dern. 

 
 

 


